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Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß $ 31
Abs. 2 Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direk-
ten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise

Nordrhein-Westfalen-Programm l zur Bewältigung der Folgen der
Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des
Landes

Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes
Lebenshaltungskosten von Solo-Selbständigen

Nach $ 31 Absatz 2 Satz l des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 wird
beantragt, die Einwilligung in Ausgaben im Einzelplan des Ministeriums
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie bei Titelgruppe 88
im Kapitel 14 010 in Höhe von 300 Mio. EUR für Zuschüsse zur
Aufrechterhaltung der Selbständigkeit und der Berücksichtigung von
Solo-Selbständigen zu erteilen.

Zusätzlich zu den Förderbeträgen des Bundes wird das Land im Rahmen
des Verfahrens einen Förderbeitrag zu den Lebenshaltungskosten für
Solo-Selbstständige, Freiberufler und im Unternehmen tätige Inhaber von
Einzelunternehmen und Personengesellschaften in Höhe von 1 .000 Euro
pro Monat für drei Monate bereitstellen. Derzeit wird von einem Umfang
von ca. 100.000 Anträgen ausgegangen. Es ergibt sich hieraus ein
Finanzbedarf von 300 Mio. Euro. Damit soll die Selbständigkeit von Solo-
Selbständigen und damit ein wesentlicher Baustein der Wirtschafts-
stru ktur erhalten werden. Dienstgebäude und
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Diese 300 Mio. Euro werden aus dem noch vorhandenen Bestand der
vom Haushalts- und Finanzausschuss bereits bereitgestellten 1,5 Mrd.
Euro für Soforthllfen finanziert.
Der Antrag auf Erteilung der Einwilligung des HFA erfolgt aufgrund der
veränderten Zweckbestimmung für die bewilligten Ausgaben.
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